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Thema

Bauen, Wohnen, Soziale Arbeit
Berliner Erfahrungen: Modelle, Konzepte, Kooperationen

■ Clemens Klikar und Dieter Ruhnke

Viele Wohnungsbaugesellschaften ma-
chen die Erfahrung, dass fehlende Kom-
munikation und mangelndes soziales Ver-
ständnis für die Situation ihrer Mieter im
Konfliktfall schnell teuer werden kann.
Neben gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen drohen Leerstand und Wegzüge. In
Berlin gehen Wohnungsbaugesellschaften
deshalb seit einigen Jahren tragfähige Ko-
operationen mit sozialen Organisationen
ein.

Die Stiftung Sozialpädagogisches Institut
Berlin (Stiftung SPI Berlin) und die Ge-
sellschaft für Stadtentwicklung, gemein-
nützige GmbH (GSE gGmbH) kooperie-
ren seit 1982 mit der Wohnungswirt-
schaft. Sie haben Verwalter-, Geschäfts-
besorgungs-, Miet-, Pacht- und Nut-
zungsverträge abgeschlossen. Als Treu-
händer Berlins sind sie mit ihrem Auftrag
für all diejenigen, die sich auf dem Woh-
nungsmarkt nicht selbstständig versorgen
konnten, Räumlichkeiten zu akquirieren
und zu sichern, der geborene Partner für
die Wohnungswirtschaft.

Als »Mitgift« konnten sie früher Miet-
sicherheiten, Beschäftigungsprogramme
und Finanzierungen aus Bauförderpro-
grammen einbringen. Die Zeiten sind
vorbei. Einerseits gibt es kaum noch öf-
fentliche Fördertöpfe, die in die gemein-
samen Projekte eingebracht werden
könnten, andererseits haben sich die
wohnungswirtschaftlichen Gegebenhei-
ten gründlich gewandelt. Wir stellen da-
her in diesem Beitrag im Anschluss an die
Beschreibung unserer Aufgaben und Ko-
operationen die Änderung der Rahmen-
bedingungen dar und skizzieren neue
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit
der Wohnungswirtschaft.

Wer wir sind

Die Stiftung Sozialpädagogisches Insti-
tut Berlin ist eine gemeinnützige, rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

der Arbeiterwohlfahrt, Landesverband
Berlin e. V. Sie ist durch die Satzung den
sozial- und gesellschaftspolitischen Leit-
zielen der Arbeiterwohlfahrt verpflichtet
und soll dazu beitragen, »eine Gesell-
schaft zu entwickeln, in der sich jeder
Mensch in Verantwortung für sich und
das Gemeinwesen frei entfalten kann«.
Über die Art, wie die Stiftung SPI diesen
Auftrag umzusetzen hat, fordert der Sat-
zungszweck unmittelbare soziale Praxis
und formuliert den Auftrag » zur aktiven
Teilnahme an der Lösung sozialer Proble-
me« und die »Weiterentwicklung von
Theorie und Praxis der Sozialarbeit/Sozi-
alpädagogik«. Folgende Konzepte wur-
den präzisiert und in die Praxis umge-
setzt:
● Sicherung von Wohnraum
● Wohnraumbeschaffung für Einkom-

mensschwache, von Wohnungslosig-
keit betroffene oder bedrohte Men-
schen und Klienten der Sozialen Arbeit

● Entwicklung von neuen Finanzierungs-
und Kooperationsmodellen im sozialen
Wohnungsneubau

● Sanierung des Altbaubestandes in Ver-
bindung mit aktiver Selbsthilfe der be-
troffenen Mieter, Selbsthilfegruppen
oder Wohnungssuchenden als Beitrag
zur Bekämpfung der Wohnungslosig-
keit

● Verbesserung der sozialen Infrastruk-
tur, insbesondere im soziokulturellen
Bereich als Kennzeichen einer besseren
Lebens- und Wohnqualität der Stadt-
quartiere, Ausbau und Unterstützung
freier Träger

● Erschließen neuer Handlungsfelder für
Maßnahmen zur Beschäftigung und be-
ruflichen Qualifizierung von Arbeitslo-
sen
Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung

»Ausnahme & Regel« der Stiftung SPI ist
als treuhänderischer Sanierungsträger in
der Stadterneuerung tätig. Er verbindet
Soziale Arbeit und Stadterneuerung in
den von ihm betreuten Projekten und ist
im Quartiermanagement tätig. Im Rah-

A lot of building societies experience

that in cases of conflict a high price

has to be paid for the lack of commu-

nication and understanding of the so-

cial situation of their tenants. In ad-

dition to court proceedings, tenants

move away and there is the danger

that houses stay empty. Therefore bu-

ilding societies in Berlin have been es-

tablishing for years now a solid coo-

peration with social organisations.

De nombreuses sociétés immobilières

savent qu'en cas de conflits, souvent,

le prix à payer est lourd en raison

d'un manque de communication et

d'une faible compréhension de la si-

tuation sociale de leurs locataires. En

plus des procédures judiciaires, les lo-

cataires s'en vont et il y a risque que

les logements restent vides. Pour cette

raison, les sociétés immobilières de

Berlin ont instauré il y a quelques an-

nées une coopération stable avec des

organisations sociales.

Clemens Klikar, geboren 1961, studierte
Architektur und Stadtplanung in
Braunschweig und Hamburg. Von 1989
bis 1993 war er Mitarbeiter im Stadt-
planungsamt Lemgo, von 1993 bis 2001
im Stadtplanungsamt Göttingen. Seit
2001 leitet er den Geschäftsbereich
Stadtentwicklung »Ausnahme & Regel«
bei der Stiftung Sozialpädagogisches
Institut Berlin.
Dieter Ruhnke, geboren 1950, studierte
Soziologie in Berlin. Von 1980 bis 1989
war er Geschäftsführer des Sozial-
planungsbüros BfsS GmbH. Seit 1989 ist
er Mitarbeiter, ab 1995 Geschäftsführer
der Gesellschaft für Stadtentwicklung,
gemeinnützige GmbH.
Internet http://www.stiftung-spi.de
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men der treuhänderischen Sanierungsträ-
gerschaft hat er vier Verfahren der sozia-
len Stadterneuerung entwickelt und prak-
tiziert:
● das Verfahren der baulichen Selbsthilfe

in der Altbaumodermodernisierung mit
Selbsthilfegruppen und sozialen Trä-
gern sowie kulturellen Initiativen

● das Treuhandmodell Stiftung SPI-Ber-
lin, Altbausanierung an sozialen Brenn-
punkten unter aktiver Beteiligung der
Mieter und der Schaffung neuer Infra-
struktureinrichtung

● Nachbesserung von Großsiedlungen,
Wohnumfeldverbesserungsmaßnah-
men, Beseitigung baulich-technischer
Mängel, Schaffung von mietergetrage-
nen Infrastruktureinrichtungen in die-
sen Großsiedlungen

● sozialer Wohnungsneubau in Koopera-
tion mit Wohnungsbaugesellschaften
unter aktiver Beteiligung freier Träger
aus dem Jugend- und Sozialbereich,
insbesondere die Schaffung von Wohn-
raum für Wohnungslose
Die Stiftung SPI hat zur Durchführung

der Verfahren die GSE, Gesellschaft für
Stadtentwicklung, gemeinnützige GmbH,
gegründet. Mehrheitsgesellschafter ist die
Stiftung SPI, die anderen Gesellschaftsan-
teile werden von der Arbeiterwohlfahrt,
Landesverband Berlin e. V. gehalten.
Laut Gesellschaftervertrag gehören insbe-
sondere folgende Tätigkeiten zum Gegen-
stand des Unternehmens:
● Die Beschaffung und Verwaltung von

Wohn- und Nutzräumen für Personen-
gruppen der Jugendhilfe, sozial benach-
teiligte Mieter, jugend-, sozial- und so-
zialkulturelle Projekte sowie deren Be-
ratung und Betreuung

● Organisation, Beratung, Durchführung
und Betreuung von baulichen Maßnah-
men, einschließlich der Verbesserung
des Wohnumfeldes im Rahmen der so-
zialen Stadterneuerung unter besonde-
rer Berücksichtigung der Förderung der
Selbsthilfe im baulichen und sozialen
Bereich

● Beschäftigung und berufliche Qualifi-
zierung von Personengruppen aus dem
Bereich der Jugendhilfe und Personen
aus dem Bereich der Problemgruppen
des Arbeitsmarktes mit dem Ziel der
dauerhaften sozialen und beruflichen
Integration in das Gemeinwesen
Auf Grundlage des zwischen der Ge-

sellschaft für Stadtentwicklung gGmbH
(Treuhänder) und dem Land Berlin

(Treugeber) im Jahre 1995 geschlossenen
Treuhandvertrages akquiriert und sichert
die Gesellschaft für Stadtentwicklung un-
ter sozialen und gemeinnützigen Bestim-
mungen Räumlichkeiten für die besonde-
ren Bedarfsgruppen der Jugend- und Fa-
milienhilfe, der Sozialhilfe und aus dem
Gesundheitsbereich sowie für Kultur-
und Frauenprojekte. Zur Erfüllung ihrer
Aufgaben bildet die Gesellschaft für
Stadtentwicklung Treuhandvermögen,
übernimmt die Verwaltung und soziale
Betreuung ganzer Objekte oder tritt als
Pächter oder Generalmieter auf.

Eine Wohnung ist mehr als ein
Wirtschaftsgut – Kooperationen
mit der Wohnungswirtschaft

Der Treuhandvertrag der Gesellschaft
für Stadtentwicklung ist in seinem Auf-
trage eindeutig und einmalig. Ein wesent-
licher Punkt: Wohnraumbeschaffung soll
für die Klientel von Trägeren der Jugend-
und Sozialhilfeträger, für Gesundheits-
und Kulturprojekte aus der Position des
Vermieters geschehen. Die Gesellschaft
für Stadtentwicklung muss also mit denen
kooperieren, die über Wohnungen verfü-
gen. In Berlin waren und sind dies im
Überwiegenden die ehemals städtischen
Wohnungsbaugesellschaften.

Die Gesellschaft für Stadtentwicklung
gGmbH bietet der Wohnungswirtschaft
Dienstleistungen an, nämlich die Verwal-
tung ganzer Objekte in Kombination mit
sozialer Betreuung. Im Unterschied zum
bis dahin üblichen Anmieten von Woh-
nungen verlangte dies eine neue Profes-

sionalität. Termintreue, akkurates Fi-
nanz- und Rechtsgebahren, monatliche
Abrechnungen und Kontrolle der eigenen
Arbeiten waren gefragt.

Die Gesellschaft für Stadtentwicklung
als sozialer Träger musste in dieser Ko-
operation ihre Leistungsstruktur betriebs-
wirtschaftlich rentierlich organisieren,
um zu gewährleisten, dass die vertraglich
übernommen Aufgaben aus dem verein-
barten Verwalterhonorar finanziert und
erledigt werden können. Die neuen Auf-
gaben waren:
● Vermögensverwaltung
● Übernahme aller Vermieterpflichten
● Wohnungsvergabe
● Abschluss und Kündigung von Miet-

verträgen
● Mahn- und Klagewesen
● Mieterbetreuung, Mietschuldnerbera-

tung
● bauliche Pflege und Weiterentwicklun

der Immobilie
● Erstellen von Wirtschaftsplänen
● Pflege des Wohnumfelds
● Entwicklung und Bewahrung tragfähi-

ger Mieter- und Nachbarschaftsstruk-
turen

● monatliche Abrechnungen und Re-
chenschaft

Der Wandel in der kommunalen
Wohnungswirtschaft

Die Ausrichtung der ehemals städti-
schen und gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaften hat sich in den letzten
Jahren gründlich geändert. Die kommu-
nalen Wohnungsbaugesellschaften in

nennt sich der Geschäftsbereich Stadtentwicklung der Stiftung Sozialpädagogisches
Institut Berlin (Stiftung SPI Berlin). Er bearbeitet seit seiner Gründung im Jahre 1981
unterschiedliche Aufgaben der Stadterneuerung. Insbesondere die Klientel der Ju-
gend- und Sozialhilfe, wirtschaftlich in Not geratenen Personen, arbeitslosen Ju-
gendlichen, jungen Erwachsenen und Langzeitarbeitslosen, den freien Trägern der
Jugend- und Sozialhilfe sowie soziokulturellen Trägern ist die Stiftung SPI in ihrer
Arbeit verpflichtet.
In seiner Zielsetzung ist der Geschäftsbereich Stadtentwicklung ausgerichtet auf be-
sondere soziale und stadtpolitische Problemstellungen, die Sicherung sozialer Stan-
dards, die Integration von sozial und wirtschaftlich in Not geratenen oder struktu-
rell benachteiligten Bevölkerungsgruppen, ihre Versorgung mit Wohnraum, das Si-
chern preiswerten Wohnraums, ihre Erwerbstätigkeit und berufliche Qualifizierung
sowie ihre Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.
Stiftung Sozialpädagogisches Institut, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Treuhänderischer
Sanierungsträger Ausnahme & Regel, Prinzenallee 74, 13357 Berlin (Wedding), Telefon 030
493001-10, Fax 030 493001-12, E-Mail ausnahme.regel@stiftung-spi.de, Internet
http://www.stiftung-spi.de

»Ausnahme & Regel«
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Berlin hatten bis vor wenigen Jahren ne-
ben ihrer wohnungspolitischen Grund-
aufgabe, Daseinsvorsorge für ein breites
Bevölkerungsspektrum abzusichern, die
Aufgabe Stadterneuerung in Altbauquar-
tieren zu betreiben, Plattenbauwohnun-
gen zu sanieren und Wohnungen neu zu
bauen.

In Zeiten angespannter Wohnungs-
marktsituation schon Ende der 1980er
Jahre empfanden die Wohnungsbauge-
sellschaften die immerwährenden Forde-
rungen nach Wohnungen aus dem Be-
reich der Jugend- und Familienhilfe sowie
der Sozialpolitik als anmaßend und unse-
riös. In der Massierung von sogenannten
Problemfällen in ihrem Bestand ohne eine
verbindliche begleitende Hilfsstellung,
Betreuung und Beratung, sehen sie eine
Gefährdung ihrer wohnungswirtschaft-
lichen Gesamtaufgabe. Vielfach bekamen
sie mit dem zur Verfügung stellen von
Wohnraum für die Klientel der Jugend
und Familienhilfe auch die sozialen Fol-
genprobleme übertragen. Mit deren Bear-
beitung waren und sind sie überfordert,
da sie keinen Apparat dafür haben und
ihr öffentlicher Auftrag das auch nicht
abdeckt.

Der Wohnungsmarkt entwickelte sich
in den 1990er Jahre anders als vorausge-
sagt. Das allseits prognostizierte Bevölke-
rungswachstum für Berlin fand nicht
statt. Die Wohnungsbaugesellschaften
blieben erstmalig auf ihren Wohnungen
sitzen. Die Mieter konnten wählen. Die
Wohnungsbaugesellschaften mussten um
die Mieter buhlen.

Die öffentlich geförderte Altbausanie-
rung und der soziale Wohnungsbau und
seine Folgefinanzierung wurden einge-
stellt. Dadurch kamen zusätzliche finan-
zielle Lasten auf die Wohnungsbaugesell-
schaften zu. Das Land als Eigentümer,
das durch Defizite seiner Gesellschaften
belastet worden wäre, stärkte seine Ge-
sellschaften durch Zusammenschlüsse
und entlastete sich von finanziellen Risi-
ken durch Verkäufe von attraktiven Teil-
beständen. In den Jahren 2004 und 2005
wurden bundesweit 550.000 ehemals
kommunal kontrollierte Wohnungen pri-
vatisiert. Das Land Berlin verkaufte 2004
seine größte Wohnungsbaugesellschaft
mit 70.000 Wohneinheiten. Dieser Trend
zum Verkauf hält an.

Die Zielsetzung der kommunalen
Wohnungswirtschaft musste sich ändern:
Nicht mehr Wohnungsbewirtschaftung

zur Daseinsvorsorge, schon gar nicht
Wohnraumbewirtschaftung für die be-
sonderen Bedarfsgruppen des Wohnungs-
marktes, sondern Wohnungswirtschaft
ohne öffentliche Gelder und Subventio-
nen bis hin zur Wohnungswirtschaft zum
Handeln mit Wohnungen, wurde das
Motto. Stabilisierung und Optimierung
der Finanzlage durch Effektivierung des
Personaleinsatzes, Delegierung von Rege-
laufgaben an Fremdfirmen und das Ab-
stoßen von nichtrentablen Wohnungen
wurden zu zentralen Aufgaben der Ge-
sellschaften.

Der Wandel bei den
sozialen Trägern

Mit der Einheit von Berlin und dem
Aufbau der Trägerstrukturen im Gesamt-

bereich kam es zu einer Wohnungsnach-
frage von Trägern der Jugend- und Sozi-
alhilfe, die kaum zu befriedigen war. Die
Gesellschaft für Stadtentwicklung als
Verwalter, aber auch Generalmieter oder
Pächter von Wohnungen oder ganzen
Häusern, sicherte den Wohnungsbauge-
sellschaften die monatliche Miete und
stellte die Wohnungen den Trägern zur
Verfügung. Zudem wurden mit und für
die Träger Wohnungen und Häuser unter
Zuhilfenahme von öffentlichen Mitteln
aus dem Selbsthilfeprogramm des Landes
Berlin und mit Einsatz von Beschäfti-
gungsmaßnahmen der zuständigen Ar-
beitsämter ausgebaut und hergerichtet.

Der Prozess der Ökonomisierung der
Sozialen Arbeit in unserer Gesellschaft
hat in den letzten Jahren deutlichen Ein-
fluss auf die sozialen Träger genommen.
Relativ zügig bildete sich ein Markt der
Sozialen Arbeit, auf dem sie untereinan-
der als Dienstleister in Konkurrenz stan-
den. Sie waren gefordert Angebote vorzu-
legen, die qualitativ und preislich über-
zeugend sind und sie unterliegen mit
ihren Leistungen und der Qualität ihres
eingesetzten Personals der Rechenschaft
und Kontrolle.

Ganz praktisch hatte dies beispiels-
weise Auswirkungen auf die Träger von
betreutem Jugendwohnen. Die Wohnun-
gen für betreutes Einzelwohnen sollten
wegen der Effektivität des Personaleinsat-
zes räumlich eng beieinander liegen. Das
war und ist kaum zu realisieren. Die Ent-
spannung auf dem Wohnungsmarkt hat-
te in diesem Zusammenhang zu keiner
Verbesserung ihrer Versorgung geführt:
Kleine und preiswerte Wohnungen sind
bis heute weiterhin Mangelware.

Erschwerend kam hinzu, dass das Lan-
desprogramm zur Förderung von woh-
nungspolitischen Projekten eingestellt
und damit den Trägern ein wesentliches
Standbein bei der Initiierung neuer Pro-
jekte genommen wurde.

Zusätzlich wurden die Träger ge-
schwächt durch die Umorientierung von
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen. Diese konnten bis Ende der
1990er Jahre relativ problemlos einge-
setzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten
wurden jedoch in den letzten Jahren dra-
stisch verändert. Keine Regelaufgaben,
nur noch zusätzliche Bereiche werden fi-
nanziert. Zudem wurden Kontingente,
Fristen und Dauer von Maßnahmen er-
heblich reduziert.

»Rien ne va plus«

. . . könnte man meinen. Die Woh-
nungsbaugesellschaften reduzieren sich
auf ihr Kerngeschäft und die sozialen
Träger fristen mit ein bisschen Glück in
Nischen ihr Dasein.

Die reale Situation sieht allerdings nicht
ganz so traurig aus. Den Chancen der
Privatisierung kommunaler Wohnungs-
bestände wie Wiedergewinnung kommu-
naler Handlungs- und Finanzierungs-
spielräume, Steigerung der Bewirtschaf-
tungseffektivität und Aufwertung von
Beständen, stehen die Risiken gegenüber,
beispielsweise Preissteigerungen, soziale
Verdrängung und Vernachlässigung von
Beständen, die aufgrund von Lage und

»Was wir Wohnungsgesellschaften
bieten: Verwaltung ganzer Objekte in
Kombination mit sozialer Betreuung«
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Zustand nicht verwertbar sind. Hier muss
flankierendes Handeln ansetzen, hier
können soziale Träger ihren Platz in der
Kooperation mit der Wohnungswirt-
schaft finden.

Neuausrichtung von
Wohnungsbewirtschaftung

Um das »Wirtschaftsgut Immobilie«
erfolgreich mittel- oder langfristig gestal-
ten und verwerten zu können, liegt es im
Interesse der Wohnungsbaugesellschaf-
ten, an einer sozialen Stabilisierung ihrer
Quartiere im Sinne einer sozialen Stadter-
haltung mitzuwirken.

treuungsstrukturen und Betreuungsange-
bote. Die Mieter sollen als Kunden gehal-
ten werden, in ihrem Kiez wohnen blei-
ben. Dazu müssen Wohnungsstandard,
Wohnungszuschnitt und Instandhal-
tungszustand den modernen Erfordernis-
sen gerecht und kundenorientiert indivi-
duell angepasst werden sowie das Wohn-
umfeld ansprechend gestaltet worden,
ohne die Mietzahlungsfähigkeit der Be-
wohner zu überfordern.

In der nötigen Kundenorientierung und
für den Umgang mir den Mietern zur Er-
reichung der Ziele sind Qualifikationen
gefragt, die üblicherweise in einer auf ihr
Kerngeschäft ausgerichteten Wohnungs-
baugesellschaft nicht vorhanden sind –

Nicht alle Wohnungen können ver-
kauft werden, schon gar nicht alle auf
einmal. Ein Grundstock von Wohnungen
wird und soll auch zukünftig von den
städtischen Gesellschaften gehalten wer-
den; zum einem als strategische Reserve
zum renditeorientierten Bewirtschaften
und zum anderen zur Wohnraumversor-
gung von sozial schwachen Haushalten
und all den Gruppen, die sich nicht selbst-
ständig auf dem Wohnungsmarkt versor-
gen können.

Die Bewirtschaftung dieser Bestände
verlangt neben der technischen und bau-
lichen Pflege präventives Handeln zur
Stabilisierung der Mieterstruktur, Beteili-
gungsmodelle für die Mieter sowie Be-

Die schlechten Erfahrungen mit ungenügender Kommunika-
tion und fehlender sozialer Betreuung ihrer Mieter veranlas-
ste eine Berliner Wohnungsbaugesellschaft zum Umdenken:
In einer Siedlung der 1960er Jahre im Süden der Hauptstadt
standen grundlegende Instandsetzungen an. Die Mieter, über-
wiegend noch die Erstbezugsmieter, sind im Rentenalter. Die
technische Ausrüstung der Gebäude ist marode und erneuer-
ungsbedürftig. Der bauliche Aufwand in den Wohnungen ist
dadurch enorm: Die Küche und das Bad werden zu Kom-
plettbaustellen und während der Bauzeit nicht nutzbar.
Die Instandsetzungsmaßnahmen werden aus dem Etat der
Wohnungsbaugesellschaft finanziert, da öffentliche Mittel
nicht zur Verfügung stehen. Die Pflicht ein öffentliches Sozi-
alplanverfahren und Mieterbetreuung anzubieten, entfiel da-
mit für die Wohnungsbaugesellschaft.
Sie entschied sich auf eigene Kosten eine Mieterbetreuung
durchzuführen, um mit einem sozial verträglichen und zügigen
Verfahren mit intensiver Information und Mieterbeteiligung
einen reibungslosen und damit kostengünstigen Bauablauf zur
Herstellung zeitgemäßer Wohnverhältnisse zu gewährleisten.
Die Mieterbetreuung wurde beschränkt ausgeschrieben und
das folgende »Leistungsverzeichnis Mieterbetreuung« verein-
bart:

Phase I – Maßnahmefeststellung

● Teilnahme an allen für die Durchführung der Maßnahme
notwendigen Vorgesprächen

● Abstimmung aller mieterrelevanten Regelungen mit dem
Bauherrn

● Organisation und Einladung zu Mieterversammlungen, an-
schließende Auswertung mit dem Bauherrn

● kontinuierliche Telefonauskunft für Mieteranfragen
● Einzelgespräche mit allen Mietern zur Feststellung sozialer

Härtefälle und zur Mitwirkungsbereitschaft der Mieter zur
Erörterung und zum Anbieten von geeigneten Hilfsmaß-
nahmen, zur Darlegung der Baumaßnahmen und der Bau-
durchführung darzulegen, zum Abschluss von Durchfüh-
rungsvereinbarungen

Phase II – Baudurchführung
● Durchführung wöchentlicher Sprechstunden
● Beratung und Information, Konfliktlösungsangebote
● Veranlassung von finanziellen und sonstigen Hilfsmaßnah-

men, Entschädigungen, Umzugs-, Putz- und Kochhilfen,
Räumen und Rücken, De- und Remontagearbeiten etc.

● Teilnahme an Baubesprechungen, Abstimmung mit den an
der Baumaßnahme Beteiligten

Härtefälle

Für Fälle mit erhöhtem Betreuungsaufwand und nötiger Ein-
zelfallbetreuung wegen besonderer Hilfebedürftigkeit wurde
folgendes Profil aufgestellt:
● besondere körperliche, gesundheitliche oder altersbedingte

Schwierigkeiten
● besonders schwierige soziale und/oder finanzielle Lebenslagen
● sprachliche Barrieren bei ausländischen Mietern
● Verweigerung der Maßnahme
● Unauffindbarkeit
● nötige Fremdunterbringung während der Baumaßnahme

Finanzierung

Der Standort für die Mieterbetreuung wird mit nötiger technischer
Infrastruktur von der Wohnungsgesellschaft kostenlos zu Verfü-
gung gestellt. Der Aufwendungsersatz für die Gesellschaft für Stadt-
entwicklung wird durch einen vereinbarten Stundensatz geleistet.
Für Härtefälle gab es einen Zuschlag. Die Leistungen werden mo-
natlich mit prüffähigen Leistungsnachweisen in Rechnung gestellt.

Kooperationen

Die Betreuungstätigkeit verlangt neben der engen Zusammenarbeit
mit dem Bauherrn und den von ihm beauftragten Firmen ein um-
fassendes Spektrum an Kontaktaufnahme und Kooperation mit
Verwandten, Sozialstationen, Kranken- und Pflegekassen, Sozial-
und Jugend- und Arbeitsämtern, Mieterbeiräten, Umzugsfirmen,
Pensions- und Ferienwohnungsbetreibern, Seniorenwohnhäusern,
Mietschuldnerberatungsstellen, Sicherheitsdiensten, Haushaltshil-
fen, Wohngeldämtern etc. Clemens Klikar und Dieter Ruhnke

Kooperationen: So kann es gehen
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die Mitarbeiterschaft der Wohnungsbau-
gesellschaften setzt sich im Wesentlichen
aus Kaufleuten der Wohnungswirtschaft,
Technikern und Betriebswirten zu-
sammensetzt. Neue Kooperationen bieten
sich an.

Mieterbetreuung im Auftrag
einer Wohnungsbaugesellschaft

Bis zu 200.000 Wohneinheiten sollen
in Berlin zur Sicherung der Wohnungs-
versorgung im Bestand der ehemals städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaften ver-
bleiben. Bestandspflege von Wohnungen
aus eigenen Mitteln und nach einem eige-
nen Wirtschaftsplan wurde zu einem
wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit.

Praktisch heißt das: Instandsetzung
und Wohnungsverbesserung bei bewohn-
tem Zustand ohne öffentlich finanzierte
Sozialpläne und Entschädigungsleistun-

gen für die Mieter. Es gelten die vertrag-
lichen Regelungen der Mietverträge und
der Mietengesetzgebung.

Wie sich gezeigt hat, hat die Reduzie-
rung der Kommunikation der Woh-
nungsbaugesellschaften mit den Mietern
in diesen Angelegenheiten einzig auf diese
Ebene des Mietrechts den Mietern er-
staunlich viele Widerspruchsmöglichkei-
ten ermöglicht. Ganz zu schweigen von
Bauverzögerungen durch Informations-
pannen: Mieter waren nicht anwesend,
Handwerker konnten nicht in die Woh-
nung etc. Im Ergebnis gab es einerseits ge-
stiegene Baukosten, andererseits Unzu-
friedenheit und Ärger auf Mieterseite.
Wegzüge drohten. Durch teure Instand-
setzungen Leerstand produzieren – das
kann sich in Zeiten entspannter Woh-
nungsmärkte kein Vermieter leisten.

In später folgenden Quartieren, in de-
nen grundlegende Instandsetzungen an-
standen, sollte es sozial verträglicher und
baulich reibungsloser organisiert werden,

so in einer Siedlung im Süden Berlins, die
vor 40 Jahren errichtet wurde (vgl. Ka-
sten »Kooperationen: So kann es ge-
hen«).

Fazit

Ein dauerhafter Kooperationsverbund
von Wohnungswirtschaft und Sozialer
Arbeit ist gerade in den Zeiten neuer Ar-
mut und sozialer Segregation eine erfolg-
versprechende Zukunftsstrategie: Die
Mieter und Bürger werden mit ihrer Ent-
scheidungskompetenz eingebunden in
wesentliche Entscheidungsprozesse bei
der Gestaltung ihrer persönlichen Wohn-
situation.

Der Erfolg unserer Kooperation mit der
Wohnungswirtschaft spricht für sich: 
● wenig Auszüge aus den Häusern
● Bewahrung und Verbesserung der

nachbarschaftlichen Verhältnisse

● Beteiligung der Mieter durch Mieter-
beiräte

● zusätzliche Betreuungsangebote von
Sozialstationen

● Initiierung von Bürgertreffs, Gesellig-
keit, Tauschbörsen etc.
Die Mitwirkung bei Planung und

Durchführung fördert die Aneignung der
Wohnung und des Wohnumfeldes und
damit den verantwortungsvollen und
sorgfältigen Umgang. Die Mieterstruktur
bleibt stabil, Fluktuation wird reduziert.
Alte Mieter bleiben durch altersgemäße
Wohnungsanpassung länger als bisher
üblich selbstständig in ihren Wohnungen.
Isolation und Abkapselung können ten-
denziell aufgebrochen werden. Nachbar-
schaften werden gestärkt und Hilfsbereit-
schaft gefördert. Betreuungsangebote
können sich im Nahbereich erfolgreich
ansiedeln. ◆

»Was wir garantieren müssen:
Termintreue, akkurates Finanz- und
Rechtsgebahren, monatliche
Abrechnungen, Kontrolle der
eigenen Arbeiten«
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